Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 

zur Durchführung des Amtsarztkurses und zur Prüfung 

über die Qualifikation als Amtsarzt im Freistaat Sachsen

vom

I. Abschnitt 

Fortbildungsstätte, Fortbildungs- und Prüfungsausschuss

1. 
Fortbildungsstätte

1.1 
Fortbildungsstätte für den gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG) vom 11. Dezember 1991 (SächsGVBl. S 413), das zuletzt durch Artikel 18 der Verordnung vom 10. April 2003 (SächsGVBl. S. 94, 96) geändert worden ist, geforderten Amtsarztkurs ist das Bildungszentrum des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales (Bildungszentrum).

1.2 
Zu den Aufgaben des Bildungszentrums gehören:


a. die Organisation der Fortbildung im Benehmen mit dem Fortbildungs- 
    und Prüfungssausschuss,


b. die Vorbereitung und Durchführung der Prüfung über die Qualifikation als Amtsarzt in
    Zusammenarbeit mit dem Fortbildungs- und Prüfungssausschuss.


2. 
Fortbildungs- und Prüfungsausschuss (Ausschuss)

2.1 
Am Bildungszentrum bildet das Sächsische Staatsministerium für Soziales (SMS) einen Fortbildungs- und Prüfungssausschuss unter Vorsitz eines Vertreters des SMS.
Dem Ausschuss gehören als weitere Mitglieder an:
a. der Leiter des Bildungszentrums,
b. ein Vertreter des Vorstandes des Landesverbandes Sachsen der Ärzte und Zahnärzte
   des öffentlichen Gesundheitsdienstes (LVÖGD),
c. zwei Vertreter aus den Fachausschüssen des LVÖGD und 
d. ein Vertreter des Ausschusses Ärzte im Öffentlichen Dienst der Sächsischen 
    Landesärztekammer.

2.2 
Der Ausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

2.3 
Aufgaben des Fortbildungs- und Prüfungssausschusses:


a. Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte der zu unterrichtenden Themengebiete und 
    Bestimmung des organisatorischen Ablaufs der Fortbildung.
b. Regelung aller im Zusammenhang mit der Prüfung stehenden Einzelheiten und
c. Auswahl der Prüfungsaufgaben für die schriftlichen Prüfungsarbeiten aus den
    Frageentwürfen, die die Lehrkräfte eingereicht haben. 
d. Der Ausschuss kann selbst Prüfungsfragen zur mündlichen Prüfung stellen.

II. Abschnitt 

Amtsarztkurs

3. Zulassung zur Fortbildung

3.1. 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fortbildung sind:
a. die Approbation als Arzt im Sinne der Bundesärzteordnung beziehungsweise die 
    Approbation als Zahnarzt im Sinne des Zahnheilkundegesetzes,
b. eine zweijährige hauptberufliche Tätigkeit als Arzt beziehungsweise Zahnarzt und
c. eine dreimonatige hauptberufliche Tätigkeit als Arzt beziehungsweise Zahnarzt in einer 
    Behörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

3.2. 
Von Nummer 3.1 Buchstabe b können in besonderen Einzelfällen, insbesondere aus Gründen des öffentlichen Gesundheitsinteresses, Ausnahmen zugelassen werden.

4. 
Antrag

4.1 
Auf Antrag entscheidet das SMS über die Zulassung zur Fortbildung.

4.2 
Dem Antrag sind beizufügen:
a. eine Einverständniserklärung des Arbeitgebers/Dienstherren,
b. eine fachliche Befürwortung durch den zuständigen Vorgesetzten,
c. die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung und
d. ein Lebenslauf zum Nachweis über den beruflichen Werdegang.  

5. 
Form, Dauer und Gliederung der Weiterbildung

5.1 
Die Fortbildung wird berufsbegleitend durchgeführt. Sie umfasst den in der Anlage aufgeführten theoretischen Unterricht von ca. 756 Stunden. 

5.2 
Sie gliedert sich in Lehrgebiete, die aus einzelnen Themengebieten bestehen.

5.3  
Der Unterricht ist in der Regel mit 40 Stunden je Woche zu erteilen. Es kann eine andere Verteilung des Unterrichts gewählt werden, sofern thematische oder wirtschaftliche Zusammenhänge dies erfordern. 

5.4 
Über die Teilnahme am Unterricht ist ein Nachweis durch das Bildungszentrum zu führen.

6. 
Unterbrechungen

6.1 
Tariflicher Urlaub ist grundsätzlich nicht in Zeiten der Fortbildung zu nehmen.

6.2 
Auf die Dauer der Fortbildung werden Unterbrechungen durch Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise Schwangerschaft und Erziehungsurlaub oder  aus anderen, von den Teilnehmern nicht zu vertretenden Gründen bis zu 20 Fehltagen angerechnet.

6.3 
Bei Unterbrechungen, die über die anrechenbaren Zeiten gemäß Nummer 6.2 hinausgehen, ist eine Fortführung der Fortbildung unter Anrechnung erbrachter Leistungen möglich, wenn der Zeitraum vom Beginn der Fortbildung bis zur Anmeldung zur mündlichen Prüfung grundsätzlich 3 Jahre nicht überschreitet. 

6.4 
Über Ausnahmen von diesen Regelungen entscheidet der Fortbildungs- und Prüfungsausschuss auf Antrag.

III. Abschnitt 

Prüfung

7. 
Gliederung der Prüfung, Prüfungstermine

7.1
 Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil.

7.2 
Der Vorsitzende des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses setzt im Einvernehmen mit der Leitung des Bildungszentrums die Termine für den schriftlichen und mündlichen Teil der Prüfung fest.

7.3 
Die Prüfungstermine sind den Teilnehmern rechtzeitig, spätestens 6 Wochen vor Beginn der Prüfung, bekannt zu geben.

8. 
Schriftliche Prüfung

8.1 
Jedes theoretische Lehrgebiet ist zeitnah mit einer Prüfungsarbeit abzuschließen und zu benoten. Mehrere Lehrgebiete können zu einer Prüfungsarbeit zusammengefasst werden.

8.2 
Zur jeweiligen Prüfungsarbeit wird nicht zugelassen, wer mehr als 10 Tage der zu prüfenden Lehrgebiete versäumt hat. Die versäumten Lehrgebiete sind vor Prüfungszulassung nachzuholen.

8.3 
Die schriftliche Prüfungsarbeit ist jeweils eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit. 
Sie kann
a. im Antwort-Auswahl-Verfahren oder
b. als Fragen-Arbeit mit frei zu formulierenden Antworten oder
c. in Aufsatzform zu vorgegebenen Themen oder
d. kombiniert durchgeführt werden.

8.4 
Der Fortbildungs- und Prüfungsausschuss bestimmt, welche Hilfsmittel benutzt werden dürfen. Die zugelassenen Hilfsmittel sind den Prüflingen rechtzeitig, spätestens 4 Wochen vor der Prüfungsarbeit, bekannt zu geben.

8.5 
Gegenstand der schriftlichen Prüfungsarbeiten sind die in der Anlage aufgeführten Lehrgebiete. Die Dauer der Prüfungsarbeit beträgt jeweils 120 Minuten. Die einzelnen Lehrinhalte sollten entsprechend ihrer Unterrichtsdauer in der Prüfungsarbeit berücksichtigt werden:
Unterrichtszeit

Zeit für Antworten:
8 Std.



20 Min.
16 Std.



40 Min.
32 Std.



90 Min.
40 Std.



90 Min.

8.6 
Die Prüfer sind Lehrkräfte der Fortbildung. Sie reichen die Prüfungsfragen für ihr Themengebiet ein.
8.7 
Die durch den Fortbildungs- und Prüfungsausschuss ausgewählten Prüfungsaufgaben sind in einem geschlossenen Umschlag aufzubewahren, der erst am Prüfungstag in Gegenwart der Prüflinge zu öffnen ist.

8.8 
Für die Aufsichtsarbeit wird der Aufsichtsführende vom Vorsitzenden des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses bestimmt. Er hat über die schriftliche Prüfung eine Niederschrift zu fertigen.

8.9
 Gibt ein Prüfling seine Prüfungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, wird sie mit „ungenügend" bewertet.

8.10 
Die einzelnen Themengebiete der Prüfungsarbeiten sind durch die jeweiligen Lehrkräfte gemäß Nummer 11 zu benoten. Die Gesamtnote der Prüfungsarbeit wird aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Themengebiete auf eine Dezimalstelle gerundet gebildet. 

8.11 
Die Gesamtnote für die schriftliche Prüfung wird unter Berücksichtigung der Nummer 10.1 aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsarbeiten auf eine Dezimalstelle gerundet gebildet.

9. Mündliche Prüfung

9.1 
Antrag und Zulassung zur Prüfung


a. Der Antrag auf Zulassung zur mündlichen Prüfung ist spätestens 4 Wochen vor
    Prüfungsbeginn beim Vorsitzenden des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses zu 
    stellen. Dem Antrag ist eine Bescheinigung über die Teilnahme an den 
    Lehrgangsveranstaltungen beizufügen.

b. Der Vorsitzende des Ausschusses entscheidet nach Vorliegen des Ergebnisses der 
    schriftlichen Prüfung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung und veranlasst die 
    Ladung der Prüflinge und des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses. Die Zulassung 
    zur mündlichen Prüfung ist zu erteilen, wenn keine Überschreitung der festgelegten 

            Fehltage gemäß Nummer 6.2 vorliegt und die schriftliche Prüfung als bestanden gilt.

c. Die Entscheidung über die Zulassung und den Prüfungstermin wird dem Antragsteller 
    bis spätestens 2 Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mitgeteilt. Die Ablehnung 
    der Zulassung ist zu begründen.

9.2 
Zur Abnahme der mündlichen Prüfung benennt der Fortbildungs- und Prüfungsausschuss die Fachprüfer. Fachprüfer sind die Lehrkräfte, die überwiegend während des Vorbereitungslehrganges unterrichtet haben. Jede mündliche Prüfung wird durch mindestens 2, maximal 3 Fachprüfer abgenommen. Der Ausbildungs- und Prüfungsausschuss ist durch mindestens 1 Mitglied bei der mündlichen Prüfung vertreten. Teilnehmende Mitglieder des Ausbildungs- und Prüfungsausschusses können auch selbst prüfen.

9.3 
Gegenstand des mündlichen Teils der Prüfung sind die in der Anlage aufgeführten Lehrgebiete.

9.4 
Die mündliche Prüfung wird als Gruppengespräch durchgeführt. Es sollen in der Regel nicht mehr als 4 Prüflinge gleichzeitig geprüft werden. Die Prüfungsdauer für den einzelnen Prüfling soll die Gesamtzeit von 30 Minuten nicht überschreiten. Die Prüfungsfragen stellt in der Regel die Lehrkraft.

9.5 
Die mündliche Prüfung wird von jedem Prüfenden nach Nummer 11 bewertet. Die Gesamtnote für die mündliche Prüfung wird aus dem Durchschnitt der von den Prüfern festgesetzten Einzelnoten auf eine Dezimalstelle gerundet gebildet. 

9.6 
Über den Ablauf der mündlichen Prüfung ist für jeden Prüfling eine Niederschrift zu fertigen.

10. 
Nichtbestehen der Prüfung, Wiederholungsprüfung

10.1 
Die schriftliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn mehr als 2 Prüfungsarbeiten mit weniger als „ausreichend“ bewertet wurden. 

10.2 
Der Fortbildungs- und Prüfungsausschuss entscheidet auf schriftlichen Antrag über die Zulassung zur Wiederholungsprüfung. 

10.3 
Die mündliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn sie mit weniger als „ausreichend“ benotet wurde.

10.4 
Der Fortbildungs- und Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Zulassung zur Wiederholungsprüfung. 
10.5 
Die Zulassung zu einer Wiederholungsprüfung im mündlichen oder schriftlichen Teil kann frühestens 4 Wochen nach der Erstprüfung erfolgen.

10.6 
Jede Prüfungsarbeit und die mündliche Prüfung können jeweils nur einmal wiederholt werden.
11. Prüfungsnoten


Die einzelnen Prüfungsleistungen werden wie folgt bewertet:
"sehr gut" 
(1), 
wenn die Leistung den Anforderung 
in besonderem Maße 
 


entspricht,
"gut"

(2),
wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht,
"befriedigend"
(3), 
wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 
 


entspricht,
"ausreichend"
(4),
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den
 


Anforderungen noch entspricht,
"mangelhaft"
(5),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch
 


erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden
 


sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können,
"ungenügend"
(6),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst 
 


die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in 
 


absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

12. Gesamtergebnis

12.1 
Als Gesamtergebnis wird der Durchschnitt aus der Note für den schriftlichen Teil der Prüfung und der Note für den mündlichen Teil der Prüfung auf eine Dezimalstelle gerundet gebildet. Das ermittelte Gesamtergebnis wird wie folgt bewertet:
“sehr gut“ 

bis 1,4
“gut“ 


1,5 bis 2,4
“befriedigend“ 

2,5 bis 3,4
“ausreichend“ 

3,5 bis 4,4
“mangelhaft“ 

4,5 bis 5,4
“ungenügend“ 

ab 5,5

12.2
 Die Prüfung ist bestanden, wenn das Gesamtergebnis mindestens mit „ausreichend“ (bis 4,4) bewertet wird. 

13. 
Zeugnis


Nach Abschluss der Fortbildung und erfolgreich abgeschlossener Prüfung erhält jeder Teilnehmer ein Zeugnis. Über das Nichtbestehen der Prüfung erteilt der Vorsitzende des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses einen Bescheid.


14. 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Auf schriftlichen Antrag wird dem Prüfling Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie die Niederschriften über den Ablauf seiner mündlichen Prüfung gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach schriftlicher Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Fortbildungs- und Prüfungsausschuss zu richten.

IV. Abschnitt 

Ergänzende Vorschriften, Inkrafttreten

15. 
Rücktritt, Verhinderung

15.1
Bleibt ein Prüfling der mündlichen Prüfung oder einer Prüfungsarbeit unerlaubt fern oder tritt von ihr zurück, so wird diese Prüfungsleistung mit „ungenügend“ bewertet.

15.2
Der Prüfling kann in begründeten Fällen mit Genehmigung des Vorsitzenden des Fortbildungs- und Prüfungsausschusses von einer Prüfungsarbeit oder der mündlichen Prüfung zurücktreten oder ihr fernbleiben. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn wichtige, vom Prüfling nicht zu vertretende Gründe vorliegen.

15.3
Ein wichtiger Grund ist unverzüglich glaubhaft geltend zu machen; bei Erkrankung durch ein ärztliches Attest. 

15.4 
Der Termin für die Nachprüfung ist rechtzeitig vom Vorsitzenden des Fortbildungs- und Prüfungssausschusses bekannt zu geben.

15.5 
Hat ein Prüfling in Kenntnis eines Grundes gemäß Nummer 15.2 Satz 1 an einer Prüfungsarbeit oder der mündlichen Prüfung teilgenommen, kann ein nachträglicher Rücktritt wegen dieses Grundes nicht genehmigt werden.

15.6 
Vor Beginn einer jeden Prüfungsarbeit und vor Beginn der mündlichen Prüfung ist der Prüfling zu befragen, ob er gesundheitliche Bedenken gegen seine Prüfungsfähigkeit vorzubringen hat. 

15.7 
Bricht der Prüfling aus den in Nummer 15.2 Satz 1 genannten Gründen die Prüfung ab, so wird die Prüfung an einem vom Vorsitzenden des Fortbildungs- und Prüfungssausschusses zu bestimmenden Termin fortgesetzt. Der Ausschuss entscheidet, in welchem Umfang die bereits geprüften Fächer anzurechnen sind.
16. 
Täuschungsversuch und Ordnungsverstoß

16.1 
Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ bewertet.

16.2 
Stört ein Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, kann er vom Prüfer oder dem Aufsichtsführenden von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist die betreffende Prüfungsleistung als „ungenügend“ zu werten.

16.3 
Hat der Prüfling bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Ausschuss auch nachträglich die entsprechende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ bewerten, jedoch nur innerhalb einer Frist von 3 Jahren nach dem Tage der mündlichen Prüfung.

17. 
Inkrafttreten


Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 01.01.2007 in Kraft.

Dr. Albert Hauser

Staatssekretär
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